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§ 5 Grundkapital, Aktien 
 

 
§ 5 Grundkapital, Aktien  

(5) Der Vorstand ist für fünf Jahre nach Eintragung der 
entsprechenden Satzungsänderung im Firmenbuch gemäß § 
169 AktG ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das 
Grundkapital bis zu EUR 3.671.576,00 durch Ausgabe von 
bis zu 3.671.576 Stück neuen auf den Inhaber lautender 
Stammaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen, auch gegen 
Sacheinlage von Forderungen gegen die Gesellschaft, auch 
in mehreren Tranchen, zu erhöhen und den Ausgabekurs 
sowie die Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem 
Aufsichtsrat festzusetzen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der 
Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen (i) bis zu 10% 
des im Zeitpunkt der Satzungsänderung im Firmenbuch 
eingetragenen Grundkapitals bei Zuteilung der Stammaktien 
an einen Investor, welcher durch seine Kompetenz und/oder 
sein Investitionskapital neue Geschäftsfelder für die 
Gesellschaft eröffnen kann oder damit die Marktstellung der 
Gesellschaft verfestigt und stärkt (strategischer Investor), 

(5) Der Vorstand ist für fünf Jahre nach Eintragung der 
entsprechenden Satzungsänderung im Firmenbuch gemäß § 
169 AktG ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Grundkapital um bis zu EUR 5.021.576,00 durch Ausgabe 
von bis zu 5.021.576 Stück neuen auf den Inhaber lautende 
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen, auch gegen 
Sacheinlage von Forderungen gegen die Gesellschaft – 
allenfalls in mehreren Tranchen – zu erhöhen und den 
Ausgabebetrag, die Ausgabebedingungen und die weiteren 
Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhung im 
Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen und die 
Ermächtigung des Vorstands, allenfalls die neuen Aktien im 
Wege des mittelbaren Bezugsrechts gemäß § 153 Abs 6 
AktG den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-
recht der Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen (i) bis 
zu 10 % des im Zeitpunkt der Satzungsänderung im 
Firmenbuch eingetragenen Grundkapitals bei Zuteilung der 



 

2 
 

oder wenn die Kapitalerhöhung (ii) gegen Sacheinlagen oder 
(iii) zur Bedienung einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) 
erfolgt oder (iv) für den Ausgleich von Spitzenbeträgen. Der 
Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich 
durch die Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital 
ergeben, zu beschließen. 

 

Stammaktien an einen Investor, welcher durch seine 
Kompetenz und/oder sein Investitionskapital neue Geschäfts-
felder für die Gesellschaft eröffnen kann oder damit die 
Marktstellung der Gesellschaft verfestigt und stärkt 
(strategischer Investor) oder wenn die Kapitalerhöhung (ii) 
gegen Sacheinlagen oder (iii) zur Bedienung einer 
Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) erfolgt oder (iv) für den 
Ausgleich von Spitzenbeträgen. Der Aufsichtsrat ist 
ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die 
Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital ergeben, 
zu beschließen. 
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§ 10 Hauptversammlung 

 
(4) Bei depotverwahrten Inhaberaktien genügt für den Nachweis 

des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag eine Depot-
bestätigung gemäß § 10 a AktG, die der Gesellschaft 
spätestens am 3. Werktag vor der Hauptversammlung unter 
der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse zugehen 
muss, wenn nicht in der Einberufung eine späterer Zeitpunkt 
festgelegt wird. 

 

(4) Bei depotverwahrten Inhaberaktien genügt für den Nachweis 
des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag eine Depot-
bestätigung gemäß § 10 a AktG, die der Gesellschaft 
spätestens am 3. Werktag vor der Hauptversammlung unter 
der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse zugehen 
muss, wenn nicht in der Einberufung eine späterer Zeitpunkt 
festgelegt wird. 

 
 Die Einzelheiten für die Übermittlung der Depotbestätigungen 

werden zusammen mit der Einberufung bekannt gemacht. 
Die Einberufung kann als Kommunikationsweg die Übermitt-
lung von Depotbestätigungen per Telefax oder per E-Mail 
(wobei das elektronische Format in der Einberufung näher 
bestimmt werden kann) vorsehen. 
 

 


